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Zukunft der Pflege in der Region sichern
Projekt care4future in Stadt und Landkreis vorgestellt / Zusammenarbeit von Schulen und Einrichtungen

Junge Menschen für einen Beruf in der 
Pflege begeistern – das ist das Ziel des 
Projektes care4future der contec GmbH, 
das zukünftig auch in der Stadt Trier und 
im Kreis Trier-Saarburg an den Start ge-
hen soll. Der Grundstein ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen weiterfüh-
renden Schulen, Pflegeschulen und 
Einrichtungen aus dem pflegerischen 
Bereich. Zu einem hybriden Vortrag in 
der Kreisverwaltung wurden lokale Pfle-
geakteure sowie Schulen eingeladen, 
um das Projekt kennenzulernen.

Kern des care4future-Projektes ist, ein 
Unterrichtsmodul zur Pflege in weiter-
führenden Schulen zu entwickeln, das 
durch ein Netzwerk von Pflegeschulen 
und Pflegeeinrichtungen praktisch er-
gänzt wird. Die Kurse sollen von Auszu-
bildenden in der Pflege begleitet wer-
den. Damit erhalten die Schülerinnen 
und Schüler authentische Einblicke in 
das Berufsfeld. Teil des Moduls sind auch 
Vor-Ort Besuche, in denen die Jugend-
lichen den Pflegealltag kennenlernen 
können. „Wir wollen den Impuls geben 
und begleiten bei der ersten Umset-
zung. Das Projekt soll aber nachhaltig 
etabliert und von den Akteuren vor 
Ort eigenständig fortgesetzt werden“, 
erklärte Alexander Wilker, Projektleiter 
von care4future.

Für die Pflegeschulen und -einrich-
tungen sei es eine gute Möglichkeit, po-
tentielle Nachwuchskräfte für den Beruf 
zu begeistern, so Wilker. „Aktuelle Studi-
en sagen voraus, dass rund 500.000 Pfle-

gekräfte im Jahr 2030 fehlen werden“. 
Durch eine umfassende Berufsorientie-
rung soll außerdem die Abbruchquote 
während der Ausbildung gesenkt wer-
den. „Diese liegt derzeit bei rund 30 Pro-
zent“, so Wilker. Langfristig könne sich 
so auch das Image von Pflegeberufen 
allgemein verbessern. 

Elvira Garbes, Bürgermeisterin und So-
zialdezernentin der Stadt Trier, und Joa-
chim Christmann, Geschäftsbereichslei-
ter der Kreisverwaltung, betonten: „Die 
Nachwuchsgewinnung in der Pflege ist 
ein entscheidendes Zukunftsthema für 
Stadt und Kreis. Im Rahmen der Pflege-
strukturplanung wollen wir Grundlagen 
schaffen und Projekte anstoßen, die 
eine bedarfsgerechte Angebotsstruk-

tur in der Pflege auch für die Zukunft 
sicherstellen“. Es sei ein positives Signal, 
dass die Kommunen, Einrichtungen und 
Pflegeschulen diese Herausforderungen 
gemeinsam angehen wollten. 

„Wir sind zuversichtlich, dass wir zwei 
Netzwerke in der Region aufbauen kön-
nen. Das Feedback der Einrichtungen 
und Schulen war positiv. Nun liegt es 
an der Kreis- und Stadtverwaltung die 
lokalen Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung vor Ort zu schaffen“, so Anna 
Weber von der Stadt und Nadja Adams 
vom Kreis, die jeweils für die Pflege-
strukturplanung zuständig sind. Plan sei 
es, mit dem nächsten Schuljahr das Pro-
jekt care4future auch an Schulen in der 
Region an den Start zu bringen.

Die Teilnehmenden der Informationsveranstaltung zu care4future kommen aus den wei-
terführenden Schulen, den Pflegeschulen sowie den Einrichtungen der Pflege.
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Neuer Termin
Jahreshauptversammlung des 
Kreismusikverbandes
Der Kreismusikverband Trier-Saarburg 
(KMV) lädt seine Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ein. Sie findet statt 
am 21. November um 10 Uhr in der Sie-
benbornhalle  in Mandern.

Der Kreismusikverband Trier-Saarburg 
übermittelt die Geschäftsberichte aus 
den Bereichen Kasse, Geschäftsfüh-
rung, Lehrgangswesen, Kreisorchester 
und Kreismusikjugend.  Daneben sind 
Satzungsänderungen geplant. Im An-
schluss erfolgt die Neuwahl des Vor-
standes.

Anträge an die Versammlung müssen in 
schriftlicher Form bis zum 8. November 
2021 an die Geschäftsstelle gerichtet 
werden. Weitere Informationen - auch 
zu den geltenden Corona-Auflagen - un-
ter www.kmv-trier-saarburg.de

CO2–Fußabdruck
Online-Seminar: Thema Milch
Am 28. Oktober ab 20 Uhr veranstaltet 
das Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum (DLR) Eifel ein Online-Seminar 
zum Thema „CO2-Fußabdruck - Wo sind 
meine Stellschrauben als Milchviehhal-
ter“ in Zusammenarbeit mit dem Milch-
vieh-Beratungsring Wittlich-Trier und 
der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik 
und Bauwesen (ALB) Rheinland-Pfalz/
Saarland. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Weitere Infos und Anmeldung unter 
www.dlr-eifel.rlp.de oder per Mail an 
christiane.breuer@dlr.rlp.de 

Benefizkonzert für 
Hochwasserhilfe
Der Reservisten Musikzug Trier lädt zu 
einem Benefizkonzert für die Hochwas-
serhilfe Rheinland-Pfalz ein. Am 30. Ok-
tober (Samstag) präsentiert der Musik-
zug um 18 Uhr in der Kirche  St. Martin 
in Schweich neben klassischen Klängen 
aus Carl Orffs „Carmina Burana“ unter 
anderem auch moderne Stücke aus der 
Feder von Steven Reineke und Fritz Neu-
böck. Der Eintritt ist frei. Um eine Spen-
de für die Betroffenen der Hochwas-
serkatastrophe wird gebeten. Weitere 
Informationen unter: www.reservisten-
musikzug.de

Sparkasse Trier verlost nachhaltige 
Baumpatenschaften zum Weltspartag 

Die Sparkasse Trier ge-
staltet den Weltspar-
tag am 29. Oktober mit 

einem nachhaltigen Gewinnspiel vom 
18. Oktober bis 7. November. Dabei wer-
den 150 Baumpatenschaften verlost. 
Die Bäume werden in der Nähe des In-
dustriepark Föhren gepflanzt.

Die Sparkasse Trier setzt sich für das 
nachhaltige Wirtschaften gemäß der 
ESG-Kriterien (E = Environmental = Um-
welt, S = Social = Soziales, G = Good 
Governance = verantwortungsvolle 
Unternehmensführung) ein. Anstatt 
Werbegeschenke und Kalender am 
Weltspartag zu überreichen, verlost die 
Sparkasse Trier an Kunden und Nicht-
Kunden 150 nachhaltige Baumpaten-
schaften. 

Im Rahmen eines Projektes des Indus-
trieparks der Region Trier in Föhren 
wird eine Streuobstwiese mit hoch-

stämmigen Apfel-, Birnen-, Kirsch- und 
Zwetschgen-Bäumen lokaler Arten 
angelegt. Die Ziele des Projektes, das 
auf einer Fläche von etwa 50.000 m³ 
entsteht sind Biodiversität, Natur- und 
Klimaschutz, Artenschutz, Regionalität 
fördern und Nachhaltigkeit leben. Die 
Bäume werden Ende 2021 gepflanzt.
 
„Für uns gehören soziale, wirtschaft-
liche und ökologische Belange zusam-
men. Es ist unternehmerisch sinnvoll, 
ökologisch zu denken. Es ist wichtig, 
natürliche Lebensgrundlagen zu schüt-
zen“, so der Vorsitzende des Vorstandes 
Dr. Peter Späth. „Als regional verwur-
zelte Sparkasse liegt es uns am Herzen, 
mit unserem Denken und Handeln das 
nachhaltige Wirtschaften in der Region 
zu fördern und zu leben. Streuobstwie-
sen sind gut für das Ökosystem und die 
Artenvielfalt und bieten beispielsweise 
Bienen eine wichtige Lebensgrundlage“, 
so Späth. 

s Sparkasse
 Trier

MuTiger-Projekt: Kind s/Sucht Familie
Fortbildungsangebot für Fachkräfte und Interessierte
Alle Kinder haben ein Recht darauf, 
gesund aufzuwachsen. Doch es gibt 
Kinder, die in einer instabilen Familien-
atmosphäre mit Konflikten aufwachsen 
– Kinder aus suchtbelasteten Familien. 
Oft haben sie mit psychischen und sozi-
alen Störungen wie Hyperaktivität, Äng-
sten, Depressionen oder Schulschwie-
rigkeiten zu kämpfen. Das Verhalten der 
Kinder stellt die Fachkräfte im vorschu-
lischen und schulischen Bereich vor die 
Herausforderung, adäquat zu reagieren 
und einen angemessenen Umgang mit 
dem Kind und der Familie zu finden.

Im Rahmen des MuTiger-Projektes der 
Fachstelle für Gesundheitsförderung 
des Landkreises in Kooperation mit 
dem Haus der Gesundheit Trier und  der 
Suchtberatung Trier e.V. wird daher die 
kostenfreie zweitägige Fortbildungsrei-
he „Kind s/Sucht Familie“  angeboten. 

Neben grundlegenden Informationen 
zu den Auswirkungen einer elterlichen 
Suchterkrankung erhält das pädago-
gische Fachpersonal Anregungen, die 
Situation der Kinder aus suchtbelasteten 
Familien positiv zu verändern. Praxisnah 

werden Handlungsmöglichkeiten im 
Umgang mit dem Kind und seinen Be-
zugspersonen beleuchtet und gemein-
sam Lösungswege entwickelt. 

Es gibt zwei mögliche Schulungster-
mine: Entweder am 23. und 24. Novem-
ber oder am 9. und 10. Dezember, jeweils 
von 9 bis 16 Uhr. Ergänzend wird für bei-
de Fortbildungsreihen im Frühjahr ein 
Seminartag zur Vertiefung angeboten. 
Eine Anmeldung ist unter: info@haus-
dergesundheit-trier.de möglich. Weitere 
Informationen unter www.hdg-trier.de/
mutiger-gesund-aufwachsen/

Der Flyer des MuTiger-Projektes



KREIS-NACHRICHTEN
Kreis Trier-Saarburg

Seite 3

Ausgabe 42 | 2021

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer 
alltäglichen Umwelt geschaffen und ge-
lebt: dort wo sie spielen, lernen, arbei-
ten und lieben“, so die Weltgesundheits-
organisation in der Ottawa Charta 1986.
Vor diesem Hintergrund wurde der 
Wettbewerb „Gesunde Gemeinde“ für 
den Landkreis Trier-Saarburg vom Verein 
Haus der Gesundheit Trier/Trier-Saar-
burg in Kooperation mit der Fachstelle 
Gesundheitsförderung und Prävention 
des Landkreises ausgeschrieben. 

Gesucht wurden Ideen für gesundheits-
förderliche Aktionen und Angebote 
in den Gemeinden. Immer im Fokus:  
Bewegung, Ernährung, Stressmanage-
ment und Suchtmittelkonsum. Die drei 
besten Ideen wurden mit Geldpreisen in 
Höhe von insgesamt 5.000 Euro für die 
Umsetzung prämiert.

Sieger des Wettbewerbs ist die Grund-
schule Igel in der Verbandsgemeinde 
Trier-Land. Um die Gesundheit der Kin-
der zu fördern, stehen zukünftig Yoga-
Stunden auf dem Stundenplan. Zudem 
ist ein Schulgarten geplant. Durch Vor-
träge zu den Themen „nachhaltige Er-
nährung“ und „foodsaver“ erlernen die 
Kinder den verantwortungsvollen Um-
gang mit Nahrungsmitteln und wie man 
sich gesund ernährt.

Preisträger „Gesunde Gemeinde“ gekürt
Wettbewerb ausgeschrieben / Grundschule Igel mit dem ersten Platz ausgezeichnet

Die Tagespflege am Sonnenhang in Zerf 
belegt mit dem Oasenprojekt den zwei-
ten Platz. Die Mitarbeitenden erlernen 
in Kursen Entspannungsverfahren zur 
eigenen Anwendung und auch Metho-
den, wie sie die Pflegebedürftigen un-
terstützen können. Zudem wurde ein 
wöchentliches Entspannungsangebot 
für die Senior:innen etabliert. Zur Unter-
stützung der pflegenden Angehörigen 
werden Oasentage zum Auftanken und 
Austausch umgesetzt. 

„Bekond blüht auf“ ist das Motto des 
Drittplatzierten - der Ortsgemeinde Be-
kond. Mit Pflanz- und Pflegeaktionen 

sollen die Senioren und Seniorinnen in 
der Gemeinde aktiv bleiben und die Ge-
meinschaft gestärkt werden. In der Kita 
in Bekond wurde ein Gemüsegarten an-
gelegt, der gemeinsam von den Kindern 
und den älteren Menschen gepflegt 
wird. Durch diese Aktion sind auch ge-
meinsame Lesestunden mit den Seni-
oren in der Kita entstanden.

Der Wettbewerb zeigt, wie vielseitig die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger 
in den Gemeinden gefördert werden 
kann. Durch die Preisgelder und das En-
gagement vor Ort können die Ideen nun 
umgesetzt werden.

Die drei Preisträger erhalten ihre Auszeichnung sowie die Preisgelder vom Vorstand des 
Hauses der Gesundheit überreicht. 

Im Jahr 2022 (Stichtag 15. Mai 2022) 
findet bundesweit wieder eine Volks-, 
Gebäude- und Wohnungszählung statt. 
Ermittelt werden die aktuellen Bevölke-
rungszahlen, Daten zur Demografie und 
zur Wohn- und Wohnungssituation.

Befragt werden nach Auswahl des Sta-
tistischen Landesamts stichprobenhaft 
etwa 10 Prozent der Bevölkerung. Das 
Landesamt selbst führt die Gebäude- 
und Wohnungszählung ab Herbst 2021 
unmittelbar durch. Für die Personener-
hebungen werden im Zeitraum Mitte 
Mai bis Mitte August 2022 Erhebungs-
beauftragte die ausgewählten Aus-
kunftspflichtigen informieren und die 
notwendigen Unterlagen übermitteln. 
Die Auskunfterteilung ist sowohl online, 
schriftlich als auch über persönliche In-
terviews möglich.

Der Zensus 2022 kommt
Ehramtliche Helferinnen und Helfer für die Erhebung gesucht

Hierzu werden ehrenamtliche Helfer ge-
sucht. Diese sogenannten Erhebungs-
beauftragten erwartet eine interessante 
Tätigkeit, die mit einer Aufwandsent-
schädigung vergütet wird. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des 
Zensus im Landkreis Trier-Saarburg ist 
bei der Kreisverwaltung die Erhebungs-
stelle Zensus eingerichtet worden. Inte-
ressierte an der Tätigkeit als Erhebungs-
beauftragte können sich direkt an die 
Kreisverwaltung wenden unter den fol-
genden Kontaktdaten: Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg, Erhebungsstelle Zensus, 
E-Mail: zensus.info@trier-saarburg.de. 
Tel. 0651/715-16686/ -16687/ -16688, 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 
9 bis 12 Uhr. Auch individuelle Fragen 
können an die Erhebungsstelle gerich-
tet werden. 

Schulvorstellung
Gymnasium Saarburg informiert
Auch in diesem Jahr bietet das Gymna-
sium Saarburg einen virtuellen „Tag der 
offenen Tür“ ab dem 30. Oktober unter 
www.gymnasium-saarburg.de an. Dort 
finden sich Informationen zur Orientie-
rungsstufe, zum Ganztagsangebot, zu 
den Fremdsprachen, zu AGs und vieles 
mehr. Für die derzeitigen Viertklässler 
und ihre Eltern werden am 30. Oktober 
Schulführungen stattfinden. Dazu ist 
eine Anmeldung erforderlich. 

Eine Informationsveranstaltung für die 
Erziehungsberechtigten zur Wahl der 
weiterführenden Schule ist geplant am 
9. November (Dienstag) um 19 Uhr in 
der großen Sporthalle des Gymnasiums. 
Auch hier ist eine Anmeldung per Mail 
an Nicole Kramp (krp@gymsab.de) bis 
spätestens Freitag, 5. November 12 Uhr 
erforderlich.
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Amtliche Bekanntmachungen
Sitzung Kreistag

Der Kreistag wurde zu einer Sitzung ein-
berufen für

Montag, 25.10.2021, 17:00 Uhr
in die Stadthalle Saarburg, 

Heckingstraße 12 a, 54439 Saarburg

Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1.  Grundstücksangelegenheit
2.  Beteiligungsangelegenheit
  
Öffentlicher Teil ( ab 17:20 Uhr)
3.  Mitteilungen des Landrates
4.  Einwohnerfragestunde

4.1 Einwohnerfragestunde - Gewer-
begebiet Mehringer Höhe

5.  Nachwahlen
5.1   Nachwahl eines Mitgliedes und 
eines stellvertretenden Mitgliedes 
für den Kreisausschuss
5.2   Nachbenennung eines zusätz-
lichen Mitgliedes für den Beirat für 
Migration und Integration

6.  Neubenennung der Gremien der 
Deutschen Selektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas

7. Verkauf von Grundstücken in der 
Ortsgemeinde Waldrach

8.  Kapitalerhöhung zugunsten der 
Kreiskrankenhaus St. Franziskus 
Saarburg GmbH

9.  Kunstrasenplatz Wiltingen - Kosten-
beteiligung des Landkreises

10.  Sachstand Klimaschutzmanagement
11.  Überplanmäßige Ausgaben im Be-

reich des Teilhaushaltes 8 -Sozialamt-
12.  Beteiligung des Landkreises Trier-

Saarburg an den Kosten für die 
Integrierte Leitstelle Trier und die 
Rettungswachen im Rettungsdienst-
bereich Trier

13.  Namensgebung neue Förderschule 
in Schweich

14.  Jahresabschluss 2017; a) Feststellung 
des Jahresabschlusses, b) Entlastung 
des Kreisvorstandes

15.  Informationen und Anfragen
15.1   Unterrichtung des Kreistages 
nach § 26 Abs. 2 LKO; Verträge des 
Landkreises mit Mitgliedern des 
Kreistages und seiner Ausschüsse 
sowie Bediensteten der Kreisverwal-
tung
15.2   weitere Informationen und An-
fragen

Nicht öffentlicher Teil
16.  Personalangelegenheiten
17.  Informationen und Anfragen

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
stehen nur begrenzte Kapazitäten für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung.
Es gelten die aktuellen Hygienebestim-
mungen der Coronabekämpfungsverord-
nung.
Zutritt für Geimpfte, Genesene und nega-
tiv Getestete.

Trier, 13.10.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
in Vertretung, 
Lutwin Ollinger, Kreisbeigeordneter

Sitzung Bauausschuss
Öffentliche Bekanntmachung

Der Bauausschuss wurde zu einer 
Sitzung einberufen für Mittwoch, 
27.10.2021 08:30 Uhr. Die Sitzung mit 
Kreisbereisung (TOP 1) beginnt ab der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg (Willy-
Brandt-Platz1, 54290 Trier). Die Sitzung 
wird ab ca. 14 Uhr im Gasthaus Sonnen 
in Trierweiler fortgeführt. 

Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1.  Besichtigung von Kreisstraßen
2.  Kreisstraßenangelegenheiten
3.  Beauftragung Planer mobile Klassen 

Kell am See - Standort 2
4.  Mitteilungen und Verschiedenes
  
Öffentlicher Teil
5.  Kreisstraßenangelegenheiten
6.  Beauftragung Planer mobile Klassen 

Kell am See - Standort 2
7.  Mitteilungen und Verschiedenes

Trier, 14.10.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Lutwin Ollinger
Kreisbeigeordneter

Sitzung Jugendhilfeausschuss
Der Jugendhilfeausschuss wurde zu ei-
ner  Sitzung einberufen für

Dienstag, 26.10.2021, 17:00 Uhr
in die Stadthalle Saarburg.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.  Kreisförderung Bau- und Sanierungs-

maßnahmen im Bereich Kindertages-
stätten

2.  Förderung von Baumaßnahmen im 
Bereich Kindertagesstätten

3.  Jugendschutzprojekt "Let´s go wild", 
Förderung des Kreises für die Jahre 

2022 - 2025
4.  Förderungsrichtlinie für die "Dezen-

trale Jugendarbeit und Jugendpolitik" 
im Landkreis Trier-Saarburg

5.  Aktionsprogramm Aufholen nach Co-
rona für Kinder und Jugendliche in 
den Jahren 2021 und

6.  Mitteilungen und Verschiedenes

Nicht öffentlicher Teil
7.  Mitteilungen und Verschiedenes

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
stehen nur begrenzte Kapazitäten für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Es gelten die aktuellen Hygienebestim-
mungen der Coronabekämpfungsverord-
nung. 

Zutritt für Geimpfte, Genesene und nega-
tiv Getestete. 

Trier, 14.10.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Günther Schartz, Landrat

Sitzung Beirat für Migration und 
Integration

Der Beirat für Migration und Integration 
wurde zu einer öffentlichen Sitzung ein-
berufen für

Donnerstag, 28.10.2021, 17:30 Uhr
in den Besprechungsraum (318a) der 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg in 
Trier.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Begrüßung und Bestätigung der Ta-

gesordnung und Beschlussfähigkeit
2.  Aufnahme u. Verpflichtung eines neu-

en Beiratsmitglieds
3. Wahl eines/r neuen Stellvertreters/in 

des Beiratsvorsitzenden
4. Sachstandsmitteilung bzgl. eines Ras-

sismusbeauftragten im Landkreis
Gespräche über die Interkulturellen 
Wochen

5. Diskussion über die Flüchtlingssituati-
on in Afghanistan

6. Verschiedenes (Anfragen der Bevölke-
rung)

Trier, 15. Oktober 2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Safak Karacam, Vorsitzender des Beirats 
für Migration und Integration
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Amtliche Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Stichwahl des Landrats des 

Landkreises Trier-Saarburg am 10. Oktober 2021
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14. Oktober 2021 das Ergebnis der 
Stichwahl des Landrats des Landkreises Trier-Saarburg gemäß § 64 Abs. 1 des Kom-
munalwahlgesetzes (KWG) in Verbindung mit §§ 80 und 77 der Kommunalwahlord-
nung (KWO) festgestellt, dass hiermit wie folgt öffentlich bekannt gemacht wird:

I.
Zahl der Anzahl der Stimmen %
A 1 = Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk (Wahlschein) „W“ oder „N“ 
       64.648 53,11%
A 2 = Wahlberechtigte mit Sperrvermerk (Wahlschein) „W“ 57.068 46,89%
A = Wahlberechtigte gesamt    121.716 100 %
B = Wählerinnen und Wähler gesamt   56.299 46,25%
B 1 = Wählerinnen und Wähler mit Wahlschein  43.270 76,86%
C = Ungültige Stimmen     590 1,05%
D = Gültige Stimmen      55.709 98,95%

II.
Von den gültigen Stimmen wurden für die einzelnen Bewerber abgegeben:
Name Bewerber (Kennwort)  Anzahl der Stimmen   %
1. Metzdorf, Stefan (SPD)    38.034  68,27%
2. Schartz Günther (CDU)    17.675  31,73%

III.
Somit hat der Bewerber Metzdorf, Stefan (SPD) mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erhalten und ist damit gem. § 46 Abs. 1 der Landkreisord-
nung (LKO) zum Landrat des Landkreises Trier-Saarburg gewählt.

54290 Trier, den 15.10.2021
Der Stellvertretende Kreiswahlleiter für die Stichwahl 
des Landrats des Landkreises Trier-Saarburg
Rolf Rauland, Ltd. Kreisverwaltungsdirektor

In Kooperation mit dem Verein „Brenner 
am Miselerland“ veranstaltet die Regi-
onalinitiative „Faszination Mosel“ am 
kommenden Wochenende, 23. und 24. 
Oktober 2021 den Brennertag „Die Mo-
sel brennt / D`Miselerland brennt“ in der 
gesamten Moselregion.

Neben dem Weinbau prägt auch die 
Brennerkunst seit mehreren Jahrhun-
derten die Kulturlandschaft der Mo-
selregion. Das Destillieren ist ein tradi-
tionelles Kulturgut, das es zu erhalten 
und touristisch in Wert zu setzen gilt. 
Im Themenjahr 2021 „Genuss & Kuli-
narik“ möchte die Regionalinitiative 
den an der Luxemburger Mosel bereits 
seit über zehn Jahren eingeführten 
„D`Miselerland brennt-Tag“ für die Edel-
obstbrenner in der deutschsprachigen 
Moselregion ausdehnen. So können 
sich die Brenner über die Grenze hinweg 
gemeinsam mit ihren Produkten in Rich-
tung Kundschaft präsentieren, kennen-
lernen, austauschen und vernetzen.

Am Veranstaltungswochenende öffnen 
zahlreiche Betriebe ihre Brennstuben. 
Alle Infos und Veranstaltungen: www.
faszinationmosel.info/brennertag

„Die Mosel brennt!“
Brennereien in der Moselregion 
stellen Betriebe und Produkte vor

Moseltal erneut unter TOP 100 gewählt
Besucherinnen und Besucher bewerteten Sehenswürdigkeiten in
Deutschland
Das Moseltal ist bei internationalen Gä-
sten nach wie vor beliebt und positio-
niert sich auf Platz 16 unter den TOP 100 
Sehenswürdigkeiten in Deutschland. 

Mehr als 14.000 ausländische Besuche-
rinnen und Besucher des OnlinePortals 
www.germany.travel wählten zwischen 
Januar und Ende Juli 2021 ihre touristi-
schen Favoriten in Deutschland. 

Weitere touristische Attraktionen aus 
der Region Mosel, die sich platzieren 
konnten, sind die Burg Eltz (Platz 30), 
die Reichsburg in Cochem (40), das UN-
ESCO Welterbe Römische Baudenkmä-
ler, Dom und Liebfrauenkirche in Trier 
(51); Bernkastel-Kues (66), Beilstein (85), 
Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues 
(88) und Trier (94). 

Seit 2012 können Besucher der Web-
seite www.germany.travel in einem 
Freitextfeld die aus ihrer Sicht beson-
ders empfehlenswerten touristischen 
Ziele benennen. In diesem Jahr hat die 
DZT die Ergebnisse erstmals in Clustern 
strukturiert. Hier fällt das Voting für die 
Region Mosel noch eindeutiger aus. In 
der Rubrik „Natur Highlights“ belegt 
das Moseltal nach der Insel Rügen und 
dem Bodensee mit Insel Mainau den 3. 
Platz noch vor der Zugspitze und der 
Insel Sylt. In der Rubrik „Burgen/Schlös-
ser schaffen es mit Burg Eltz und Burg 
Cochem gleich zwei Burgen unter die 
TOP 5. Das Gesamtranking der Online-
Umfrage ist auf der Webseite der DZT 
unter www.germany.travel/de/top-100/
sehenswuerdigkeiten.html aufgeführt.

Bekanntmachung
Am Dienstag, den 09.11.2021 um 10.00 
Uhr findet in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes Naturpark Südeifel, 
54666 Irrel, Ewerhartstraße 14, eine Sit-
zung des Rechnungsprüfungsausschus-
ses Zweckverband Naturpark Südeifel 
statt.

Tagesordnung:
1.  Prüfung des Jahresabschlusses und 

der Anlagen des Zweckverbandes Na-
turpark Südeifel zum 31.12.2020. (öf-
fentlich)

Irrel, den 15.10.2021
gez. Andreas Kruppert
Bürgermeister und Vorsitzender 
Rechnungsprüfungsausschuss

Amtliche Bekanntmachung

Kreis-Nachrichten online lesen

www.trier-saarburg.de 
Ältere Ausgaben sind dort archiviert.
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Bekanntmachung
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg als zuständige Genehmi-
gungsbehörde macht gemäß § 10 Abs. 7 des Gesetzes zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-
unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vor-
gänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) i. V. m. den 
Bestimmungen der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren -9. BImSchV), sowie den Bestim-
mungen des Gesetzes über Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, Folgendes 
bekannt:
Der GERES EnergieSysteme GmbH & Co. KG, An den Bergen 28, 
60437 Frankfurt, werden auf Antrag vom 14.10.2016 gemäß 
§§ 4, 6 und 10 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz -BImSchG) i. V. m. §§ 1 und 2 Abs. 1 Nr. 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen -4. BImSchV) i. V. m. Nummer 1.6.2 des Anhangs 1 zur 
4. BImSchV i. V. m. der Neunten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren -9. BImSchV) i. V. m. dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) jeweils in der der-
zeit geltenden Fassung - vorbehaltlich etwaiger Privatrechte 
Dritter und unbeschadet evtl. sonstiger behördlicher Entschei-
dungen, die nach § 13 BImSchG nicht von diesem Bescheid 
eingeschlossen werden, für die Errichtung und den Betrieb 
von vier Windkraftanlagen des Typs Enercon E115, Nabenhö-
he 149,08 m, Rotordurchmesser 115,71 m, Gesamthöhe 206,93 
m, Nennleistung 3.000 kW, auf Gemarkung Grimburg, Flur 13, 
Flurstücke 101/12, 33/2 und 33/3 die immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungen mit 1 Bescheid vom 07.10.2021 (Az.: 
11-144-31) genehmigt.
Hierzu wurde ein förmliches Verfahren nach § 10 BImSchG 
mit Umweltverträglichkeitsprüfung auf der Grundlage und 
nach Maßgabe der vorgelegten Antragsunterlagen mit den 
behördlichen Prüfeintragungen, die Bestandteil dieser Geneh-
migungen sind, durchgeführt. Die Genehmigungen wurden 
unter der Voraussetzung der Beachtung und Erfüllung der un-
ter IV. formulierten allgemeinen Bestimmungen und Hinweise, 
der unter V. formulierten Nebenbestimmungen (Bedingungen 
und Auflagen) sowie vorbehaltlich etwaiger Privatrechte Drit-
ter und unbeschadet evtl. sonstiger behördlicher Entschei-
dungen, die nach § 13 BImSchG nicht von diesem 1 Bescheid 
eingeschlossen wird, erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen jeden dieser Bescheide kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 
Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Bei schriftlicher 

Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) 
nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser 
Frist bei der Behörde eingegangen ist. Die Frist ist auch ge-
wahrt durch Einlegung des Widerspruchs beim Kreisrechtsaus-
schuss (Anschrift wie oben).
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt wer-
den. In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur1 zu versehen und an 
kv-trier-saarburg@poststelle.rlp.de zu senden. Bei der Verwen-
dung der elektronischen Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet unter 

http://elektronische-kommunikation.trier-saarburg.de
aufgeführt sind.
1vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elek-
tronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S. 73).

Der Genehmigungsbescheid mit Begründung liegen zur Ein-
sichtnahme aus 

vom 28.10.2021 bis zum Ablauf des 11.11.2021
•  bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abteilung 11, Un-

tere Immissionsschutzbehörde (Dienstzimmer 251), Willy-
Brandt-Platz 1, 54290 Trier, 
Dienststunden: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 
Uhr 
Aufgrund der aktuellen Covid19-Lage ist eine telefonische 
Terminvereinbarung notwendig (Tel.: 0651-715-312).

•  bei der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil (Dienst-
zimmer 413), Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, 
Dienststunden: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 
Uhr 
Aufgrund der aktuellen Covid19-Lage ist eine telefonische 
Terminvereinbarung notwendig (Tel.: 06503-809178).

Die Erfassung der persönlichen Daten zum Zwecke der Kon-
taktverfolgung im Zusammenhang mit einer Covid19-Infekti-
on ist Voraussetzung. 
Der Genehmigungsbescheid mit Begründung sowie die An-
tragsunterlagen sind während der 
Auslegungszeit auch unter folgender Internetadresse veröf-
fentlicht: 

https://www.uvp-verbund.de/rp.
a) Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen.
b) Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Genehmigungs-
bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung er-
hoben haben, als zugestellt.
c) Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Geneh-
migungsbescheid mit Begründung bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, schriftlich bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Wil-
ly-Brandt-Platz 1, 54290 Trier, angefordert werden.

54290 Trier, den 15.10.2021
Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier
In Vertretung
Stephan Schmitz-Wenzel, Geschäftsbereichsleiter

Amtliche Bekanntmachungen
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Bekanntmachung
des endgültigen Ergebnisses der Wahl zum 20. 

Deutschen Bundestag
vom 26. September 2021 im Wahlkreis 203 - Trier

Gemäß §§ 79 Abs. 1 Bundeswahlordnung (BWO) wird hiermit 
das vom Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 203 - Trier - in 
seiner Sitzung am Freitag, dem 1. Oktober 2021, festgestellte 
endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
vom 26. September 2021 im Wahlkreis 203 - Trier - durch die 
Kreiswahlleiterin öffentlich bekannt gemacht:

I.
Wahlberechtigte    190.530 
Wähler                                                  147.171  77,2 %                                                                                   
Gültige Erststimmen   145.433  98,8 % 
Ungültige Erststimmen  1.738  1,2 %
Gültige Zweitstimmen  145.631  99,0 %
Ungültige Zweitstimmen  1.540  1,0 %

II.
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf die Bewerber:
Steier, Andreas CDU  40.299 Stimmen 27,7 %
Hubertz, Verena SPD  47.942 Stimmen 33,0 %
Freiherr Hiller von
Gaertringen, Otto AfD     8.230 Stimmen 5,7 %
Palfner, Benjamin FDP  10.135 Stimmen 7,0 %
Rüffer, Corinna GRÜNE  18.939 Stimmen 13,0 %
Werner, Katrin DIE LINKE  5.126 Stimmen 3,5 %
Kohlmann, Sascha FREIE WÄHLER 7.521 Stimmen 5,2 %
Zeeb, Michael Die PARTEI   2.174 Stimmen 1,5 %
Lippl, Paul ÖDP   657 Stimmen 0,5 %
Plenter, Filiz dieBasis          1.730 Stimmen 1,2 %
Wolff, Bettina Volt  967 Stimmen 0,7 %
Becker, Simon DKP  294 Stimmen 0,2 %
Bartholomé, Anna 
Internationalistisches Bündnis 17 Stimmen 0,0 %
Moritz, Dr. Ingrid 
Parteilos Dr. Moritz  807 Stimmen 0,6 %
Ahnemüller, Jens UNABHÄNGIGE 595 Stimmen 0,4 %

Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf die Landeslisten:
Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU -  
     34.578 Stimmen 23,7 %
Sozialdemokratische Partei Deutschlands - SPD -    
    44.123 Stimmen 30,3 %
Alternative für Deutschland - AfD -     
    9.001 Stimmen 6,2 %
Freie Demokratische Partei - FDP -   
    16.206 Stimmen 11,1 %
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - GRÜNE -   
    22.708 Stimmen 15,6 %
DIE LINKE - DIE LINKE -  5.712 Stimmen 3,9 %
FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER - 5.379 Stimmen     3,7 %
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung
und basisdemokratische Initiative - Die PARTEI -     
    1.507 Stimmen  1,0 %
PIRATEN    538 Stimmen 0,4 %
Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP -        
    363 Stimmen 0,2 %
NPD    114 Stimmen 0,1 %

V-Partei3    144 Stimmen 0,1 %
MLPD     30 Stimmen 0,0 %
Basisdemokratische Partei Deutschland - dieBasis -      
    1.678 Stimmen 1,2 %
DiB    116 Stimmen 0,1 %
LKR    50 Stimmen 0,0 %
Die Humanisten   179 Stimmen 0,1 %
Tierschutzpartei   2.003 Stimmen 1,4 %
Team Todenhöfer  343 Stimmen 0,2 %
Volt Deutschland - Volt -  859 Stimmen 0,6 %

III.
Die Bewerberin des Kreiswahlvorschlags der Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands, SPD, Frau Verena Hubertz, geboren 
1987 in Trier, Unternehmerin, Töpferweg 2, 54329 Konz, hat im 
Wahlkreis 203 - Trier - die meisten Erststimmen auf sich verei-
nigt und ist damit als Wahlkreisabgeordnete in den 20. Deut-
schen Bundestag gewählt.

54290 Trier, 1. Oktober 2021
Simone Thiel
Erste Beigeordnete, zugleich als
Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 203 - Trier 

Bekanntmachung über die 
Auslage des Entwurfs des Haushaltsplans 2022 

des Kommunalen Zweckverbandes 
zur Koordinierung und Beratung der Eingliede-
rungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in 

Rheinland-Pfalz (KommZB)
Vollzug des § 7 Abs. 1 S. 1 Ziff. 8 KomZG des Landesgesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) in Verbin-
dung mit § 97 Abs. 1 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) 
Rheinland-Pfalz 

1.  Auslage des Haushaltsplans des Kommunalen Zweckver-
bandes zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungs-
hilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) für das 
Haushaltsjahr 2022 mit Anlagen zur Einsichtnahme

2.  Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen / Einreichung 
von Vorschlägen.

Der Entwurf des Haushalts wird den Mitgliedern der Verbands-
versammlung parallel zu dieser Veröffentlichung zugeleitet. 
Er liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Ge-
schäftsstelle des Kommunalen Zweckverbandes (KommZB), 
Hindenburgstraße 32, 55118 Mainz, 3.OG, bis zur Beschlussfas-
sung der Verbandsversammlung über den Haushalt aus. 
Coronabedingt ist der Zutritt zu den Gebäuden nur nach Ter-
minvereinbarung gestattet. Aus diesem Grunde bitten wir um 
vorherige Anmeldung, telefonisch unter 06131/9264-46.

Einwohner können bis zum Ablauf des 22.11.2021 Einwen-
dungen gegen den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 des 
Zweckverbandes zu Koordinierung der Eingliederungshilfe 
U18 und der Kinder und Jugendhilfe (KommZB) erheben bzw. 
Vorschläge einreichen, adressiert an den KommZB, Hinden-
burgstraße 32, 55118 Mainz.  
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Einladung 
zur 2. Verbandsversammlung

Die zweite Sitzung der Verbandsversammlung des Kommu-
nalen Zweckverbandes in der Eingliederungshilfe und der Ju-
gendhilfe (KommZB) findet am Dienstag, den 30.11.2021, 15:00 
Uhr, in der Alten Lokhalle Mainz, Mombacher Str. 78-80, 55122 
Mainz, statt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen 
nur eng begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Die Teilnahme der Öffentlichkeit folgt der 2G-Regel, d.h. 
nur geimpfte Personen mit Nachweis der doppelten Impfung, 
wobei die zweite Impfung 14 Tage zurückliegen muss, oder ge-
nesene Personen mit einem Nachweis über die Gleichstellung 
mit Geimpften, können an der Sitzung teilnehmen. Zudem 
ist zum Zwecke der etwaigen Nachverfolgung von Kontakten 
die Angabe persönlicher Daten erforderlich. Die Unterlagen 
werden, sofern sie nicht ans Gesundheitsamt herausgegeben 
werden müssen, nach Ablauf von 4 Wochen nach dem Tag der 
Datenerhebung vernichtet (§ 28a IfSG, Art.6 Abs.1 lit.c DSGVO). 
Alternativ besteht die Möglichkeit der Kontaktdatenerfassung 
über die Luca App. Bitte melden Sie sich per Email an info@
kommzb.de oder über Tel.  06131/9264-46 an, um an der Sit-
zung teilzunehmen.

Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1.  Begrüßung
2.  Mitteilung bzgl. Beschlussfähigkeit der Versammlung
3.  Wahl des Versammlungsleiters
4.  Genehmigung der Tagesordnung
5.  Bestimmung des Schriftführers
6.  Berichte über die Arbeit des KommZB in 2021
7.  Aussprache zu den Berichten
8.  Frage an die Öffentlichkeit
9.  Wahl der Stimmzählkommission
10.  Aussprache und Beschluss über Haushalt und HH-Plan mit 

Anlagen und Stellenplan
11.  Entscheidung über die Umlage für das Haushaltsjahr 2022
12.  Aussprache zur Änderung der Verbandsordnung
13.  Sonstiges

B. Nichtöffentlicher Teil (Personalangelegenheiten)

Im Nachgang zur Sitzung wird eine Pressemitteilung erfolgen, 
die dann unter www.kommzb.de zur Verfügung stehen wird.

Mainz, den 11.10.2021
Oberbürgermeister Michael Ebling,
Verbandsvorsteher 

Haushaltssatzung 
des Kommunalen Zweckverbandes 

zur Koordinierung und Beratung der 
Eingliederungshilfe und der Kinder- und 

Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB)
für das Jahr 2021 vom 25.06.2021

Die Zweckverbandsversammlung hat aufgrund von § 7 Abs. 1 
Nr. 8 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) und aufgrund § 95 Gemeindeordnung (GemO) 

in der derzeit jeweils geltenden Fassung, am 25.06.2021 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1.im Ergebnishaushalt    2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf   2.090.634 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  1.939.050 Euro
     -----------------------
der Jahresüberschuss auf      151.584 Euro

2. im Finanzhaushalt    2021
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf      289.094 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf     0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf      151.584 Euro
     -----------------------
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf    -151.584 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf   0 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnah-
me zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
        
     2021
zinslose Kredite auf   0 Euro
verzinste Kredite auf    0 Euro
     -----------------------
zusammen auf     0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, 
wird für 2021 auf 0 Euro festgesetzt. 

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den 
künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2021 auf 0 Euro. 

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur unterjährigen Liquiditätssi-
cherung wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 500.000 Euro fest-
gesetzt. 

§ 5 Verbandsumlage

Von den kommunalen Gebietskörperschaften als Mitglieder 
des Zweckverbandes wird auf der Grundlage des § 6 Abs. 2 der 
Verbandsordnung die folgende Verbandsumlage je Einwohner 
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erhoben: 
•  Landkreise  in Höhe von 0,34 € je Einwohner
•  Kreisfreie Städte in Höhe von 0,95 € je Einwohner
•  Große kreisangehörige 

Städte mit eigenem 
Jugendamt   in Höhe von 0,04 € je Einwohner

§ 6 Eigenkapital 

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018   
    0 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 
beträgt    0 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 
beträgt    0 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 
beträgt    151.584 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 
beträgt    151.584 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 
beträgt    151.584 Euro
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 
beträgt    151.584 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder 
Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, 
wenn
•  im konsumtiven Bereich die Aufwendungen in der Gesamt-

höhe von 100.000 € und
•  im investiven Bereich die Auszahlungen in einer Gesamthö-

he von 50.000 € 
überschritten sind. 

§ 8 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind in 
der Investitionsübersicht einzeln darzustellen. 

Zweckverband zur Koordinierung der Eingliederungs-
und der Kinder- und Jugendhilfe Rheinland-Pfalz
Mainz, den 25.06.2021
gez. Oberbürgermeister Michael Ebling
Verbandsvorsteher

Hinweis: 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Prüfung der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier ergab, dass die 
Haushalts- und Finanzplanung des Zweckverbandes KommZB 
im Einklang mit den Grundsätzen einer geordneten Haushalts-
wirtschaft stehen. Genehmigungspflichte Teile enthält die 
Haushaltssatzung nicht.  

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.11.2021 
bis zum 16.11.2021 während der üblichen Dienstzeiten in den 
Räumlichkeiten des KommZB, Hindenburgstraße 32 in 55118 
Mainz öffentlich aus. Corona bedingt bitten wir um vorherige 

Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 06131/9264-46. 

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hinge-
wiesen. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber dem KommZB 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. 

Mainz, den 25.06.2021
gez. Oberbürgermeister Michael Ebling
Verbandsvorsteher

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber 
Landkreis Trier-Saarburg
Brand- und Katastrophenschutz
Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier

Leistung 
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs gemäß DIN EN1846-
1, DIN EN 1846- 2, DIN EN 1846-3, DIN 14 502-2, DIN 14 502-3, 
in Anlehnung an die DIN 14 505, DIN 30 722, DIN 15 018 sowie 
eines Abrollbehälters Sandsackfüllen (AB SaSaFü) gemäß DIN 
14505:2015-1

Ausführungszeiten: 
Beginn 01.04.2022 bis 30.09.2023 - Laufzeit: 18 Monate

Die Vergabeunterlagen können nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union, auf dem Vergabeportal 
subreport Verlag Schawe GmbH unter dem folgenden Link 

https://www.subreport.de/E74832262 
kostenlos heruntergeladen werden.

Ablauf Angebotsfrist: 25.11.2021; 10.00 Uhr
Ende der Bindefrist: 16.03.2022  

Den vollständigen Bekanntmachungstext finden Sie unter 
http://simap.ted.europa.de im Amtsblatt der Europäischen 
Union und auf der Vergabeplattform unter https://www. 
subreport.de/E74832262

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Vergabestelle


